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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
24. Februar 2009 

Dreiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 64 e) 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/63/430/Add.5)] 

63/192. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen und das dazugehörige Fakultativprotokoll 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren einschlägigen Resolutionen, zuletzt Resolution 
62/170 vom 18. Dezember 2007, sowie auf die einschlägigen Resolutionen des Menschen-
rechtsrats, der Kommission für soziale Entwicklung und der Menschenrechtskommission, 

 1. begrüßt das Inkrafttreten des Übereinkommens über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen1 und des dazugehörigen Fakultativprotokolls2 am 3. Mai 2008; 

 2. begrüßt es außerdem, dass seit der Auflegung des Übereinkommens und des Fa-
kultativprotokolls zur Unterzeichnung am 30. März 2007 das Übereinkommen bereits von 
einhundertsiebenunddreißig Staaten unterzeichnet und von fünfundvierzig ratifiziert wurde 
und das Fakultativprotokoll von achtzig Staaten unterzeichnet und von siebenundzwanzig 
ratifiziert wurde und dass das Übereinkommen von einer Organisation der regionalen Inte-
gration unterzeichnet wurde; 

 3. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen und das Fakultativprotokoll 
noch nicht unterzeichnet beziehungsweise ratifiziert haben, auf, dies mit Vorrang zu erwä-
gen; 

 4. begrüßt die Abhaltung der ersten Tagung der Konferenz der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens am 31. Oktober und 3. November 2008 und die Einsetzung des Ausschus-
ses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; 

 5. begrüßt außerdem den Bericht des Generalsekretärs3; 

_______________ 
1 Resolution 61/106, Anlage I. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III 
Nr. 155/2008. 
2 Ebd., Anlage II. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008. 
3 A/63/264 und Corr.1. 
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 6. begrüßt ferner die von der Interinstitutionellen Unterstützungsgruppe für das 
Übereinkommen verabschiedete Gemeinsame Verpflichtungserklärung zum Übereinkom-
men4; 

 7. bittet den Generalsekretär, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um den 
Staaten dabei behilflich zu sein, Vertragsparteien des Übereinkommens und des Fakultativ-
protokolls zu werden, und diese Hilfe namentlich auf das Ziel der Verwirklichung des Bei-
tritts aller Staaten zu richten; 

 8. ersucht den Generalsekretär, das erforderliche Personal und die notwendigen 
Einrichtungen bereitzustellen, um die Konferenz der Vertragsstaaten und den nach dem 
Übereinkommen und dem Fakultativprotokoll geschaffenen Ausschuss bei der wirksamen 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen und um die Verbreitung von Informationen 
über das Übereinkommen und das Fakultativprotokoll unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen des Übereinkommens, insbesondere über die Zugänglichkeit, zu ermöglichen; 

 9. ersucht den Generalsekretär außerdem, unter Berücksichtigung der einschlägi-
gen Bestimmungen des Übereinkommens auch weiterhin schrittweise Standards und Leitli-
nien für den barrierefreien Zugang zu den Einrichtungen und Diensten des Systems der Ver-
einten Nationen anzuwenden, insbesondere bei der Durchführung von Renovierungsarbei-
ten, einschließlich vorläufiger Regelungen; 

 10. ersucht den Generalsekretär ferner, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen im System der Vereinten Nationen im Einklang 
mit dem Übereinkommen zu fördern, einschließlich der Bindung und Rekrutierung von 
Menschen mit Behinderungen; 

 11. ersucht die Einrichtungen und Organisationen der Vereinten Nationen und bittet 
die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, sich auch weiterhin verstärkt 
darum zu bemühen, zugängliche Informationen über das Übereinkommen und das Fakulta-
tivprotokoll zu verbreiten, einschließlich unter Kindern und Jugendlichen, um das Verständ-
nis dieser Rechtsinstrumente zu fördern und den Vertragsstaaten bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen nach diesen Rechtsinstrumenten behilflich zu sein; 

 12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über den Stand des Übereinkommens und des Fakultativpro-
tokolls und über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

71. Plenarsitzung 
18. Dezember 2008 

_______________ 
4 Verfügbar unter http://www.un.org/disabilities/documents/iasg/soc.pdf. 


